
 

 
Bürgerpreisträger der  
vergangenen Jahre: 

 
• 2005 - Frau Ingeborg Gnegel 
 

 
 
• 2006 - Kinderschutzbund H-U 
 

 
 
• 2007 - Frau Annelie Schefe 
 

 

 

 
Bei Fragen  

wenden Sie sich bitte an  
Frau Ohlrich: 

 
Raum 1.06 

 
Tel: 04193 / 963 113 

 
E-Mail:  

sabine.ohlrich@h-u.de 
 
 

Ihre Vorschläge reichen Sie 
bitte per Post ein an: 

 
Herrn Bürgervorsteher 

Joachim Süme 
Rathausplatz 1 

24558 Henstedt-Ulzburg 
 

Vordrucke erhalten Sie am Empfang  
des Rathauses oder im Internet unter: 

 
www.henstedt-ulzburg.de 
hier: Rathaus / Vordrucke 
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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger, 
 
durch die Verleihung des Bürgerpreises 
werden seit 2005 einmal im Jahr besondere 
Verdienste im Ehrenamt gewürdigt. Damit 
verbunden ist die Herausstellung aller Eh-
renamtler in unserer Gemeinde, die sich in 
großer Zahl in den über 80 Vereinen enga-
gieren oder im Verborgenen in der Nach-
barschaftshilfe tätig sind. 
Sie alle tragen dazu bei, dass das Zusam-
menleben in unserer Gemeinde ein Stück 
lebenswerter ist. 
 
Mit diesem Faltblatt möchten wir Sie moti-
vieren, Vorschläge für den Bürgerpreis 
2008 einzusenden. Sie können dafür Per-
sonen oder auch Vereine auswählen, die 
aus Ihrer Sicht ausgezeichnet werden soll-
ten. Nach dem Einsendeschluss am 1. Sep-
tember wählt dann die Jury den Bür-
gerpreisträger 2008 aus. 
 
Der Bürgerpreis lebt von Ihren Vorschlä-
gen. Wir würden uns daher über eine große 
Zahl von Einsendungen freuen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Joachim Süme)   (Volker Dornquast) 
Bürgervorsteher    Bürgermeister 

 

 
 

  Verleihung eines Bürgerpreises 
 
Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg verleiht jähr-
lich einen Bürgerpreis als Anerkennung für 
herausragende ehrenamtliche Leistungen. 

 
Personenkreis und Verdienste 

 
Der Bürgerpreis wird an Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde, örtliche Vereine, 
Verbände und bürgerschaftliche Initiativen 
sowie ortsansässige Unternehmen, die sich 
durch besondere Aktivitäten im kulturellen Be-
reich, im sozialen Bereich oder im Umwelt-
schutzbereich engagiert und so herausragen-
den Gemeinsinn bewiesen haben, verliehen. 
Ebenso an Einwohnerinnen und Einwohner, 
die besonderen Mut oder Zivilcourage gezeigt 
haben. 
 
Im kulturellen Bereich können das z.B. vor-
bildliches Engagement, die unentgeltliche Be-
reitstellung von Veranstaltungsorten oder kul-
turellen Einrichtungen sowie ein besonderer 
Einsatz in Sportvereinen sein. 
 
Im sozialen Bereich sind das z.B. besondere 
Tätigkeiten im Bereich der Seniorenarbeit, der 
Kinder-, Jugend- und Behindertenbetreuung 
sowie der Nachbarschaftshilfe.  
 
Im Bereich des Umweltschutzes sind das vor-
bildliche Aktivitäten auf dem Gebiet des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, wie 
z.B. Programme des Artenschutzes, Erhaltung 
und Anlage von Biotopen, Anpflanzungsar-
beiten und Begrünungsaktionen, ehrenamtli-
che Pflege von gemeindlichen Grünflächen 
etc. 

 

 
 

Grundsätze für die Verleihung 
 
Die Verleihung setzt eine herausragende eh-
renamtliche Leistung voraus. Die Beurteilung 
dieser Leistung bestimmt sich nach ihrer Be-
deutung für das Allgemeinwohl. Eine ehren-
amtliche Tätigkeit kann nur dann mit der Ver-
leihung gewürdigt werden, wenn sie mit vor-
bildlichem Einsatz unter Zurückstellung von 
eigenen Interessen längere Zeit zur För-
derung der Gemeinschaft ausgeübt wurde. 

 
Mitglieder der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse sind von der Verleihung ausge-
schlossen. 
 

Vorschläge für die Verleihung  
des Bürgerpreises 

 
Vorschläge für die Verleihung des Bürger-
preises der Gemeinde Henstedt-Ulzburg 
können schriftlich bis zum 01. September ei-
nes jeden Jahres im verschlossenen Um-
schlag an die Bürgervorsteherin oder den 
Bürgervorsteher gerichtet werden. Die Ver-
dienste der Vorgeschlagenen sind dabei im 
Einzelnen ausreichend darzulegen. 

 
Art des Bürgerpreises 

 
Der Bürgerpreis besteht aus einer Urkunde, 
die von der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister und der Bürgervorsteherin oder 
dem Bürgervorsteher unterschrieben ist und 
aus einem Geldpreis in Höhe von 500,00 €. 
Sind mehrere Preisträger vorhanden, erfolgt 
eine Aufteilung des Geldpreises. 


